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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

«Gleich lange Spiesse für Schweizer Unternehmen» forderte die APK-SR in einer
Motion, die schweizerischen Unternehmen Investitionen in chinesische Unternehmen
ermöglichen sollte. Dazu sollte der Bundesrat bei der Weiterentwicklung des
Freihandelsabkommens mit China aushandeln, dass Schweizer Unternehmen zukünftig
uneingeschränkt Anteile chinesischer Unternehmen erwerben und übernehmen
können, was den chinesischen Investitionsmöglichkeiten in der Schweiz entspräche.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Ausländische Investitionen in die
chinesische Wirtschaft seien grundsätzlich stärker reguliert als in der Schweiz, wobei
auch in der Schweiz bestimmte Sektoren gegen unerwünschte Investitionen geschützt
seien. China habe in seiner Rechtsentwicklung in den vergangenen Jahren Fortschritte
gemacht und neue Sektoren für ausländische Investoren geöffnet. Ausserdem hätten
die EU und China 2020 ein umfassendes Investitionsabkommen ausgearbeitet, dessen
verbesserter Marktzugang aufgrund der Meistbegünstigung im Rahmen des GATS-
Abkommens der WTO teilweise auch der Schweiz zuteil werde. Der Bundesrat räumte
aber ein, dass im Nichtdienstleistungsbereich ein Diskriminierungspotenzial bestehe
und dass der Abschluss des Abkommens seitens der EU aus politischen Gründen bis auf
Weiteres sistiert worden sei. Er führte in seiner Stellungnahme ausserdem an, dass man
im laufenden Explorationsprozess zur Weiterentwicklung des Freihandelsabkommens
das Anliegen der Motion aufnehmen wolle, eine vollständige Reziprozität in allen
Sektoren – wie es die Motion verlange – jedoch weder möglich noch zielführend sei. 

In der Wintersession 2021 gelangte der Vorstoss in den Ständerat, wo sich eine
Minderheit Michel (fdp, ZG) für die Ablehnung der Motion einsetzte. Die Minderheit
sehe zwei potenziell negative Auswirkungen bei einer Annahme der Motion, erklärte
Michel. Einerseits könne Gegenseitigkeit bedeuten, dass die Schweiz angesichts der
strengen Regulierung Chinas neue Investitionskontrollen aufbauen würde, was durch
die restriktive Haltung Chinas legitimiert würde. Andererseits verwies er auf die
überwiesene Motion Rieder (mitte, VS; Mo. 18.3021), die unter anderem chinesische
Direktinvestitionen erschweren wollte. Würde man nun von China verlangen, jegliche
Investitionsschranken gegenüber Schweizer Unternehmen fallen zu lassen, so müsste
die Schweiz nach dem Grundsatz der Reziprozität das gleiche tun, womit man das
Anliegen der Motion Rieder untergraben würde, argumentierte Michel. Zudem wolle
man die Verhandlungstaktik des Bundesrats bei der Neuverhandlung des
Freihandelsabkommens nicht unnötig einschränken. Beat Rieder äusserte sich in der
Folge selbst zu seiner Motion und legte Wert darauf klarzustellen, dass er sich für
Investitionskontrollen gegen «jeden staatlichen Akteur ausländischer Staaten»
eingesetzt habe, nicht nur gegen China. Er verlangte vom Bundesrat zu wissen, wann die
entsprechende Gesetzesvorlage für Investitionskontrollen dem Parlament vorgelegt
werde, da das Anliegen der Motion der APK-SR auch dort aufgegriffen werden könnte.
Bundesrat Parmelin bemühte sich zu verdeutlichen, dass eine sektorweise Reziprozität
nicht im Interesse der Schweiz wäre und man den Marktzugang von den jeweiligen
Interessen der beiden Staaten abhängig machen müsse. Er versprach, dass die Schweiz
bei einer Weiterentwicklung des Freihandelsabkommens verbesserte Marktzugänge in
bestimmten, aber nicht in allen, Sektoren anstreben werde. Folglich forderte er den
Ständerat dazu auf, die Motion abzulehnen. Beat Rieder antwortete er, dass der
Gesetzesentwurf über die Kontrolle ausländischer Investitionen im März 2022 in die
Vernehmlassung geschickt werde. Die kleine Kommer folgte daraufhin der Empfehlung
der Kommissionsmehrheit und nahm den Vorstoss mit 26 zu 11 Stimmen (bei 5
Enthaltungen) an. 1

MOTION
DATUM: 15.12.2021
AMANDO AMMANN
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Konjunkturlage- und politik

Rechtzeitig vor den Wahlen präsentierte die SP ihre Forderung nach einem
Konjunkturankurbelungsprogramm in der Form eines Investitionsbonus von 500 Mio Fr.
für die von der Wirtschaftskrise besonders betroffenen französisch- und
italienischsprachigen Landesteile. Nach den Wahlen reichte die SP-Fraktion dann in
beiden Räten je eine Motion für einen neuen Investitionsbonus ein. Dieser soll zwar
nicht auf die West- und Südschweiz beschränkt sein, aber immerhin auf die
unterschiedlichen regionalen Verhältnisse mittels differenzierter Subventionssätze
Rücksicht nehmen. 2

MOTION
DATUM: 21.12.1995
HANS HIRTER

Strukturpolitik

Ein anderes Strukturproblem stellte sich weiterhin durch die ungleiche wirtschaftliche
Entwicklung der einzelnen Regionen unseres Landes. Die grossen Unterschiede in
Volkseinkommen und Wirtschaftswachstum versuchte man auf drei Ebenen etwas
abzubauen. Einmal wurde in einer ganzen Anzahl von Kantonen eine aktive
Entwicklungspolitik in die Wege geleitet oder fortgesetzt. Dann wurde vorgeschlagen,
die erheblichen strukturellen Unterschiede mit Hilfe des kooperativen Föderalismus
auszugleichen. Schliesslich wurden auch Bundesmassnahmen zur Förderung
wirtschaftlich zurückgebliebener Teile unseres Landes gefordert. Eine starke Wirkung
versprach man sich von einem intensivierten Finanzausgleich. Ständerat Vincenz (k.-
chr., GR) schlug in einer Motion die Schaffung eines nationalen Investitionsfonds vor.
Die direkte Unterstützung der eigentlichen Berggebiete und die Arbeiten an einem
Konzept für die Entwicklung dieser Gebiete wurden fortgesetzt. 3

MOTION
DATUM: 31.12.1969
ULRICH KLÖTI

Strukturprobleme warfen nicht nur die Konzentrationen der Unternehmungen, sondern
auch das ungleiche Wachstum der verschiedenen Regionen auf. In einem
Entwicklungskonzept für das Berggebiet, das von H. Flückiger im Auftrag des
Bundesrates ausgearbeitet worden war, wurden als fördernde Massnahmen eine
Aufgliederung in Regionen und gleichzeitig die Schaffung einer «schweizerischen
Investitionsbank für regionale Entwicklung» vorgeschlagen. Eine in die gleiche Richtung
zielende Motion von Ständerat Vincenz (k.-chr., GR) wurde in beiden Räten
angenommen, und auch die Anregungen, man müsse mit Hilfe der Finanzpolitik die
wirtschaftlich schwachen Kantone stärken, wurden überwiesen. Die Kantone selbst
setzten ihre Bemühungen um die Förderung der Wirtschaft, insbesondere der
benachteiligten Regionen, fort. 4

MOTION
DATUM: 31.12.1970
ULRICH KLÖTI

Auf dem Gebiete der Strukturpolitik stand nach wie vor das Problem des zunehmenden
Wohlstandsgefälles zwischen einzelnen Landesteilen im Vordergrund; dessen
Bedeutung wurde auch vom Bundesrat in seinen Richtlinien stark betont. So gelangte
die Studienkommission für Preis-, Kosten- und Strukturfragen in ihrem umfassenden
Bericht zur Regionalpolitik zum Schluss, dass in der Wirtschaftsstruktur unseres Landes
Verzerrungen vorhanden sind, die der Korrektur bedürfen. Im Juli konnte der Bundesrat
nach langwierigen Vorarbeiten und umfangreichen Untersuchungen endlich den
Entwurf zu einem Bundesgesetz über Investitionshilfe für Berggebiete in die
Vernehmlassung schicken. Mit dem zukünftigen Gesetz wird bezweckt, die allgemeine
Entwicklung von Berggebieten zu fördern und deren wirtschaftliche Struktur zu
verbessern. Dies soll über gezielte Investitionshilfen, insbesondere durch Vermittlung
oder Gewährung zinsgünstiger Darlehen zum Ausbau der Infrastruktur, erreicht werden.
Bundesrat Brugger hatte schon zu Beginn des Jahres erklärt, der Bund könne mit dem
geplanten Gesetz nur «Hilfe zur Selbsthilfe» anbieten, wofür in den nächsten Jahren
CHF 100 bis 200 Mio bereitgestellt würden. Eine Versammlung von Vertretern der
Legislativen und Exekutiven aus 13 Kantonen beschloss in der Folge, eine Organisation
zum Schutze und zur Förderung des Berggebietes im Hinblick auf die schweizerische
Raumplanung zu schaffen. Der Bundesrat setzte seinerseits eine 20 Mitglieder zählende
ständige Kommission für regionale Wirtschaftsförderung ein. Das Gremium erhielt
unter dem Präsidium von Nationalrat Schlumpf (svp, GR) den Auftrag, das EVD in
grundsätzlichen regionalpolitischen Fragen zu beraten. Gleichzeitig wurde dem

MOTION
DATUM: 11.12.1972
MARTIN DAETWYLER
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Generalsekretariat des EVD eine spezielle Abteilung für regionale Wirtschaftsförderung
angegliedert. Angesichts der vielfältigen Bemühungen zur Vermeidung
regionalwirtschaftlicher Diskriminierungen überwies der Nationalrat als Postulat eine
Motion Butty (cvp, FR), die Massnahmen zur Verhinderung wirtschaftlicher
Ungleichheiten der Landesteile und die Schaffung eines nationalen Investitionsfonds
forderte. Mit der knappen Annahme zweier Vorlagen in der Volksabstimmung
verpflichteten sich ferner die Städte Zürich und Kloten zur regelmässigen Ausrichtung
von Beiträgen für die Unterstützung von entwicklungsfördernden Aufbauwerken im
Inland wie im Ausland. 5

Ende 1979 besassen 34 Regionen ein vom EVD genehmigtes Entwicklungskonzept und
waren damit berechtigt, Finanzierungsunterstützung für Infrastrukturprojekte gemäss
dem Investitionshilfegesetz für Berggebiete (IHG) zu beziehen. Innerhalb des
Berichtsjahres hat sich die Anzahl Bergregionen, die ständige Sekretariate unterhalten,
von fünf auf zwanzig erhöht. Die Ausdehnung der Leistungen des IHG – zum Beispiel auf
die Finanzierung von Wohnbauten –, wie sie der Freisinnige Pini (TI) gefordert hatte,
lehnte der Nationalrat ab. 6

MOTION
DATUM: 31.12.1979
HANS HIRTER

Der technologische Wandel und die engen weltwirtschaftlichen Verknüpfungen
zwingen mehr denn je auch kleine Firmen zu einer innovationsfreudigen Haltung.
Bundesstaatliche Finanzierungshilfen sind jedoch nach dem negativen Volksentscheid
über die Innovationsrisikogarantie für die bürgerliche Mehrheit im Nationalrat weder
angebracht noch erforderlich. Eine Motion des Sozialdemokraten Borel (NE) (Mo.
86.926) für eine Bundesbeteiligung an gemischtwirtschaftlichen
Innovationsförderungsgesellschaften überwies der Rat nicht einmal in Postulatform.
Wichtig erscheint es dem Parlament hingegen, dass der Staat nicht aus
finanzpolitischen Motiven die private Finanzierung von Innovationen behindert. Die
Ständekammer stimmte deshalb einer Motion (Mo. 84.548) des Nationalrats zu, welche,
neben Massnahmen zur Stärkung des Finanzplatzes, die Aufhebung oder Reduktion der
Emissionsabgabe auf neu geschaffenem Risikokapital verlangt. Nicht nur die
Finanzierung der wirtschaftlichen Verwertung von Erfindungen kann Probleme stellen,
sondern auch deren Schutz vor Nachahmungen. Namentlich bei Erfindungen auf dem
Gebiet der Gentechnologie sind offenbar die zur Patentanmeldung vorgeschriebenen
technischen Modalitäten der Realität nicht mehr angepasst. Der Nationalrat stimmte
diskussionslos einer vom Freisinnigen Auer (BL) eingereichten Motion für eine
entsprechende Revision des Patentgesetzes zu. 7

MOTION
DATUM: 19.12.1986
HANS HIRTER

Knappheit im Fonds der Investitionskredite für das Berggebiet hatte seit einiger Zeit zu
Verzögerungen bei der Behandlung der Gesuche geführt. Die Walliser Darbellay und
Delalay (beide cvp) forderten den Bundesrat mit gleichlautenden Motionen in beiden
Räten auf, für diese zurückgestellten Gesuche vor allem die Instrumente der Bürgschaft
für Darlehen auf dem Kapitalmarkt resp. der Übernahme der Zinskosten einzusetzen,
und den im Budget 1992 vorgesehenen Betrag von CHF 68 Mio für neue Anträge zu
reservieren. Diese Vorstösse wurden vom Bundesrat akzeptiert und von den jeweiligen
Parlamentskammern überwiesen. 8

MOTION
DATUM: 20.03.1992
HANS HIRTER

Mit dem Einverständnis des Bundesrats überwiesen National- und Ständerat auch eine
Motion von Nationalrat Matthey (sp, NE), welche verlangt, dass der 1994 auslaufende
Bundesbeschluss von 1978 über Finanzierungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich
bedrohter Regionen verlängert wird. Gemäss einem von Nationalrat Maître (cvp, GE)
eingereichten Postulat sollte der Beschluss allerdings in dem Sinn revidiert werden,
dass nicht nur Regionen mit wirtschaftlichen Strukturproblemen davon profitieren
könnten, sondern alle Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit. 9

MOTION
DATUM: 20.03.1992
HANS HIRTER
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Ausgehend von der Feststellung, dass eine Angleichung der Pro-Kopf-Einkommen
zwischen den Berggebieten und den städtischen Agglomerationen des Mittellandes mit
den Instrumenten der bisherigen Regionalpolitik nicht erreicht worden ist, forderte
der Walliser Ständerat Bloetzer (cvp) mit einer Motion «eine umfassende Revision»
dieser Politik. Dabei sollte zwar das bisherige Konzept der Investitionshilfe für den
Ausbau der Infrastruktur beibehalten, jedoch die Grenzen für beitragsberechtigte
Vorhaben weiter gezogen und vor allem die Mittel aufgestockt werden. Obwohl nicht
nur Bundesrat Delamuraz, sondern auch der Bündner Gadient (svp) für die Umwandlung
in ein Postulat plädierten, überwies der Rat die Motion mit 19 zu 1 Stimme. Der
Ständerat forderte zudem den Bundesrat mit einem Postulat auf, einen Bericht über
die längerfristigen Entwicklungschancen der Berggebiete vorzulegen. Der Nationalrat
überwies eine Motion der CVP-Fraktion für ein regionalpolitisches Aktionsprogramm
mit den Schwerpunkten Förderung der Infrastruktur und der Ausbildung sowie
Verstärkung des Finanzausgleichs lediglich als Postulat. 10

MOTION
DATUM: 10.12.1992
HANS HIRTER

Der Nationalrat und nach ihm auch der Ständerat überwiesen eine weder vom Plenum
noch vom Bundesrat bestrittene Motion der CVP-Fraktion für eine durchgängige
Anerkennung internationaler technischer Normen durch die Schweiz. Der Nationalrat
stimmte ebenfalls einem Postulat zu, das verlangt, im Rahmen des neuen, auf den 1.
April in Kraft gesetzten Markenschutzgesetzes ein Konzept für den Schutz von
typischen Produkten der Bergregionen auszuarbeiten. 11

MOTION
DATUM: 19.03.1993
HANS HIRTER

Der Nationalrat überwies oppositionslos sowohl die vom Ständerat im Vorjahr
verabschiedete Motion Bloetzer (cvp, VS) für eine umfassende Revision des
regionalpolitischen Instrumentariums als auch eine ähnliche Motion Brügger (sp, FR).
Um die Auswirkungen der regionalpolitischen Massnahmen besser abschätzen zu
können, verabschiedete der Nationalrat eine Motion der WAK, welche vom Bundesrat
verlangt, alle vier Jahre einen Bericht über die Entwicklung der regionalen Disparitäten
vorzulegen und einem Anwachsen von Ungleichheiten mit einer Revision des
regionalpolitischen Instrumentariums zu begegnen. Der Ständerat lehnte diesen
Vorstoss ohne Diskussion ab. Zustimmen konnte er hingegen einer im Vorjahr vom
Nationalrat gutgeheissenen Motion Etique (fdp, JU), welche eine regional gegliederte
Ubersicht über die durch öffentliche und halböffentliche Aktivitäten und Geldströme
ausgelösten volkswirtschaftlichen Impulse fordert. 12

MOTION
DATUM: 17.06.1993
HANS HIRTER

Die CVP-Fraktion unternahm einen neuen Anlauf, die 1985 vom Volk abgelehnte
Innovationsrisikogarantie sowie zusätzlich auch steuerliche Erleichterungen für
Investitionen einzuführen. Nachdem sich der Bundesrat dazu skeptisch geäussert hatte,
wandelte der Nationalrat den Vorstoss in ein Postulat um. 13

MOTION
DATUM: 08.10.1993
HANS HIRTER

Im Auftrag der nationalrätlichen GPK hatte die Parlamentarische
Verwaltungskontrollstelle die regionalpolitische Koordination der Politik des Bundes
untersucht. Diese kam in ihrem Bericht zum Schluss, dass eine Koordination
weitgehend fehlt oder nicht funktioniert. Zudem konstatierte sie eine fehlende
Kohärenz und Zielorientierung bei der bundesstaatlichen Regionalpolitik. Der Ständerat
überwies die im Vorjahr von der grossen Kammer gutgeheissene Motion Brügger (sp, FR)
für eine umfassende Überprüfung der Regionalpolitik ebenfalls. Der Nationalrat
verabschiedete in der Sommersession eine Motion Seiler (svp, BE) für eine umfassende
Überprüfung der eidgenössischen Regionalpolitik und für darauf abgestützte
Verbesserungsmassnahmen. 14

MOTION
DATUM: 17.06.1994
HANS HIRTER

Der Ständerat folgte dem Argument von Bundesrat Delamuraz, dass eine vom
Nationalrat im Vorjahr überwiesene Motion Seiler (svp, BE) für eine umfassende
Überprüfung der Regionalpolitik und darauf abgestützte Massnahmen offene Türen
einrenne, und wandelte sie in ein Postulat um. 15

MOTION
DATUM: 02.02.1995
HANS HIRTER
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Die Liberalisierung der früheren Staatsmonopolbereiche Eisenbahnverkehr, Post und
Telekommunikation und die damit verbundenen Anpassungen der dort tätigen
staatlichen Betriebe an die verschärfte Wettbewerbssituation wirkt sich tendenziell
negativ auf die Randgebiete aus. Vorläufig waren die Auswirkungen vor allem beim in
diesen Regionen ohnehin prekären Arbeitsplatzangebot spürbar, später könnte es auch
Nachteile bei der Einrichtung neuer Infrastrukturen im Kommunikationsbereich und
eine Differenzierung der Preisstruktur (sprich Verteuerung der Leistungen in
peripheren oder dünn besiedelten Gebieten) geben. Von verschiedener Seite wurde
deshalb die Idee eines sogenannten nationalen Kohäsionsfonds ins Spiel gebracht.
Gemäss einer parlamentarischen Initiative Tschäppät (sp, BE; 99.449) soll dieser Fonds
aus den Dividenden des Bundes aus seinen Anteilen bei SBB, Swisscom und Post
gespiesen werden und Konversions- und Innovationsprojekte im Infrastrukturbereich in
den Randregionen finanzieren. Der Nationalrat lehnte diesen von der Linken und etwa
der Hälfte der CVP-Fraktion unterstützten Vorschlag mit 88:84 Stimmen ab.
Standesinitiativen mit ähnlichem Inhalt hatten auch die Kantone Graubünden,
Schaffhausen, Tessin und Wallis eingereicht. Auf Antrag seiner Kommission gab ihnen
der Ständerat keine Folge. Eine wichtige Begründung war die, dass ein solcher Fonds
mit seiner Zweckbindung zu starr wäre. Da der Rat dem Anliegen der peripheren
Kantone aber seine Berechtigung zuerkannte, überwies er eine Motion für die
flächendeckende Versorgung des Landes mit öffentlichen Infrastrukturen (sogenannter
Service public). Der Nationalrat hatte bereits vorher, im Rahmen der Debatte über die
Legislaturplanung 1999-2003, eine ähnliche, auch vom Ständerat übernommene
Kommissionsmotion (00.3215) gutgeheissen. Der Bundesrat reagierte im Sommer mit
der Ankündigung, dass er dem Parlament einen Kredit von 80 Mio Fr. für vier Jahre
zugunsten von Regionen beantragen werde, welche durch die Privatisierung der
öffentlichen Betriebe besonders stark von Arbeitsplatzabbau betroffen sind. Die Mittel
sollen gezielt zur verbesserten Stellenvermittlung und Umschulung, zur Förderung von
Unternehmensgründungen, zur Vermittlung von Gebäuden und zur Ankurbelung von
innovativen Tourismusprojekten eingesetzt werden. Nach den Plänen der Regierung soll
aber kein neues regionalpolitisches Instrumentarium geschaffen, sondern die Kassen
der bestehenden (IHG, Nachfolge des Bonny-Beschlusses, Innovation im Tourismus)
belastet werden. Der Nationalrat überwies nach dieser Ankündigung ein Postulat
Robbiani (cvp, TI; 00.3442), welches den Bundesrat auffordert, eine Strategie zur
Unterstützung dieser Regionen vorzulegen. 16

MOTION
DATUM: 05.10.2000
HANS HIRTER

Der Nationalrat befasste sich in der Frühjahrssession mit den Forderungen nach der
Einrichtung eines aus den Gewinnen der Swisscom gespiesenen sogenannten
Kohäsionsfonds. Diese Mittel sollten in besonders vom Arbeitsplatzabbau der SBB, der
Post und der Swisscom betroffen Randregionen eingesetzt werden, um Umschulungen
und Innovationsprojekte zu fördern. Der Rat gab den von der SP unterstützten
entsprechenden Standesinitiativen der Kantone Graubünden, Schaffhausen, Tessin und
Wallis keine Folge. Keinen Widerstand gab es gegen die Überweisung der Motion des
Ständerats aus dem Jahr 2000, welche eine flächendeckende Versorgung des Landes
mit öffentlichen Infrastrukturen fordert. Das Parlament hatte im Vorjahr (siehe oben)
einen auf vier Jahre befristeten und mit 80 Mio Fr. dotierten Aktionsplan für die
Abfederung von wirtschaftlichen Härten in Randregionen infolge von
Arbeitsplatzreduktionen bei den staatsnahen Betrieben beschlossen. Diese Mittel
dienen zur Aufstockung der im Rahmen der bestehenden
Regionalförderungsprogramme zur Verfügung stehenden Gelder. 17

MOTION
DATUM: 05.03.2001
HANS HIRTER

Der Nationalrat überwies gegen den Antrag des Bundesrates eine Motion der Grünen
zugunsten von industriepolitischen Massnahmen. Der Vorstoss verlangt, dass neue
Unternehmungen im Bereich der Produktion von erneuerbaren Energien oder
energiesparenden Anlagen günstigere Finanzierungsinstrumente erhalten. 18

MOTION
DATUM: 15.09.2009
HANS HIRTER

Die Motion der Grünen Fraktion „Förderung ökologischer und innovativer
Wirtschaftsinitiativen“, die der Nationalrat gegen den Willen des Bundesrats im
Rahmen der ausserordentlichen Session zu Konjunktur und Arbeitslosigkeit im Herbst
2009 überwiesen hatte, wurde im Herbst 2010 vom Ständerat abgelehnt. Die Mehrheit
der kleinen Kammer teilte die Einschätzung des Bundesrats, dass eine breite und
umfassende Förderung ökologischer Innovationen bereits mit dem bestehenden
Instrumentarium erreicht wird. 19

MOTION
DATUM: 29.09.2010
SUZANNE SCHÄR
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A travers une motion, Fathi Derder (plr, VD) demandait au Conseil fédéral de mettre en
place des conditions-cadres attractives pour créer un fonds de capital-risque en
Suisse. Il suggérait notamment de s'inspirer du modèle du fonds Yozma en Israël. 
Si le Conseil fédéral rejoignait les préoccupations du motionnaire, il a proposé de
rejeter la motion. Il a notamment estimé que les conditions actuelles suffisaient pour la
création d'un fond d'investissement pour les start-up helvétiques. Le rapport sur le
postulat 13.4237 a d'ailleurs été cité. La motion a été classée car son auteur a quitté le
Parlement.

MOTION
DATUM: 05.12.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Wirtschaftsordnung

In der Sommersession 2014 versenkte der Ständerat eine Motion der Kommission für
Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-NR), die über die Einführung von
gesetzlichen Ordnungsfristen auf eine Entlastung der Unternehmen im Bereich der
Bewilligungsverfahren abzielte. Der Nationalrat hatte dem Vorstoss im März mit 117 zu
53 Stimmen zugestimmt. Die kleine Kammer folgte damit dem Bundesrat und der
eigenen Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR), die beide das
Motionsanliegen durch die Verordnung über Grundsätze und Ordnungsfristen für
Bewilligungsverfahren, die am 1. September 2011 in Kraft getreten war, als "weitegehend
erfüllt" betrachteten. Die genannte Verordnung kennt drei Kategorien von
Verhandlungsfristen für Bewilligungsverfahren: Behandlung innert 10 Tagen bei
einfachen Fällen, innert 40 Tagen bei mässig aufwendigen Fällen und innert eines der
gesuchstellenden Person brieflich mitgeteilten Zeitraums bei sehr komplexen Fällen. 20

MOTION
DATUM: 01.01.2014
DAVID ZUMBACH

Geld, Währung und Kredit

Versicherungen

Mittels einer Motion Lehmann (cvp, BS) sollte eine Änderung der Anlagerichtlinien der
Finma angestossen werden, die es Versicherern in Zukunft erlauben sollte, in
Infrastruktur von Alters- und Pflegeheimen zu investieren. Bis anhin waren solche
Investitionen aus Gründen mangelnder Rendite und fehlender objektiver
Bewertungsgrundlagen für Versicherungsgesellschaften nicht zulässig. Der Motionär
verwies in der Begründung zum einen auf den erhöhten Bedarf an Pflegeplätzen, zum
anderen auf die teils stark gestiegenen Immobilienpreise. Indem Versicherungen die
Möglichkeit erhielten, auch in Alters- und Pflegeheime zu investieren, sollte diesen
Entwicklungen Gegensteuer gegeben werden. Da Nationalrat Lehmann im Oktober 2015
die Wiederwahl in die grosse Kammer verpasste, wurde sein Antrag jedoch in der
darauffolgenden Wintersession abgeschrieben. 21

MOTION
DATUM: 03.12.2015
NICO DÜRRENMATT

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Erich Ettlin (cvp, OW) störte sich im Dezember 2019 daran, dass Rückzahlungen der
Verrechnungssteuer heute jeweils derjenigen von zwei «verbundenen, vom gleichen
Aktionärskreis beherrschten Gesellschaften» zurückbezahlt werden, welche einen
geldwerten Vorteil erhalten hatte. Erbringt etwa eine Gesellschaft ihrer
Schwestergesellschaft eine Leistung zu einem Preis, der unter dem Marktpreis liegt,
korrigiert die ESTV diesen Preis nach oben. Auf den Betrag dieser Korrektur muss in der
Folge ebenfalls Verrechnungssteuer bezahlt werden. Heute erhält diejenige
Gesellschaft die Rückerstattung der Verrechnungssteuer, welche durch die Leistung
begünstigt wurde – in diesem Beispiel also die Gesellschaft, welche zuvor einen zu
geringen Preis erhalten hatte. Dieses Vorgehen folgt dem sogenannten Prinzip der
Direktbegünstigungstheorie. In der internationalen Praxis, genauso wie im DBG, werde
hingegen die sogenannte Dreieckstheorie angewendet, kritisierte Ettlin. Bei dieser wird
die «Leistung dem Aktionär zugerechnet», somit könnte auch die andere Gesellschaft
die Rückerstattung geltend machen. Die heutige Schweizer Praxis im
Verrechnungssteuergesetz führe nun dazu, dass der Schweizer Investitionsstandort
international weniger attraktiv sei. Entsprechend verlangte der Motionär zukünftig eine
«ausnahmslose» Anwendung der Dreieckstheorie. 
Der Bundesrat lehnte einen solchen Systemwechsel insbesondere aufgrund von
erwarteten Einnahmeausfällen in unbekannter Höhe ab. So bleibe dank der aktuellen
Praxis ein Teil der Verrechnungssteuer auch bei Leistungen «an eine ausländische

MOTION
DATUM: 04.06.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Schwestergesellschaft» in der Schweiz. Zudem erhöhe die aktuelle Regelung den Anreiz,
«konzerninterne Preise zu Marktkonditionen festzusetzen», zumal eine Gesellschaft bei
Korrektur der Preise durch die ESTV nicht die gesamte Verrechnungssteuer
zurückerhält. Damit könnten Steuervermeidungspraktiken gedämpft werden – eine
Änderung würde somit zusätzliche Mindereinnahmen bei den direkten Steuern mit sich
bringen. In der Sommersession 2020 folgte der Ständerat stillschweigend einem
Ordnungsntrag Wicki (fdp, NW): Aufgrund der Komplexität des Themas wird die Motion
folglich in der Kommission vorberaten. 22

In der Wintersession 2021 behandelte der Ständerat die Motion Ettlin (mitte, OW) für
eine Änderung der Rückzahlung der Verrechnungssteuer für begünstigte
Unternehmen bei zwei «verbundenen, vom gleichen Aktionärskreis beherrschten
Gesellschaften». Die WAK-SR hatte den Vorstoss im November 2021 knapp mit 4 zu 4
Stimmen bei einer Enthaltung und Stichentscheid von Präsident Pirmin Bischof (mitte,
SO) zur Annahme empfohlen. Die Vorlage müsse aber so umgesetzt werden, dass kein
«Dividend Stripping» – eine Praxis zur Umgehung der Verrechnungssteuer – möglich
sei, forderte die Kommissionsmehrheit. Eine Minderheit Rechsteiner (sp, SG)
anerkannte hingegen die Problematik nicht und erachtete die Motion lediglich als
weiteren Vorteil für die Unternehmen, als Gefahr einer Steuerumgehung sowie als
Möglichkeit für beträchtliche Steuerausfälle. In der Ständeratsdebatte in der
Wintersession erachtete auch Finanzminister Maurer die aktuelle Lösung als besser
«für die Schweiz und ihre Steuereinnahmen» und sprach sich im Namen des
Bundesrates gegen die Änderung aus. Mit 23 zu 17 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) nahm
der Ständerat die Motion dennoch an. 23

MOTION
DATUM: 13.12.2021
ANJA HEIDELBERGER

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Alternativenergien

Le Conseil des Etats s’est déclaré favorable à la création d’un fonds solaire en
approuvant, par 20 voix contre 13, une motion Simonetta Sommaruga (ps, BE) chargeant
le Conseil fédéral de présenter un projet comportant un fonds d’un milliard de francs
pour promouvoir et soutenir l’installation de capteurs solaires thermiques. Limité à fin
2012, ce fonds serait alimenté par la Confédération (pour 2/3) et par les entreprises
électriques (1/3). Le Conseil national  a quant à lui rejeté tacitement une motion
Ineichen (plr, LU) au contenu identique. 24

MOTION
DATUM: 11.06.2009
NICOLAS FREYMOND

Lors de la session d’hiver, le Conseil national s’est prononcé à l’unanimité en faveur
d’une motion de sa commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et
de l’énergie (CEATE-CN) au sujet d’un aménagement de la rétribution à prix coûtant
du courant injecté (RPC). Le texte préconise la création de deux catégories
d’installations ayant droit à cet instrument, en particulier les installations
photovoltaïques. La motion prévoit que les petites installations d’une puissance
inférieure à 10 kilowatt reçoivent des aides aux investissements et que celles qui
dépassant ce seuil aient droit à la RPC durant une période réduite de dix à quinze ans
et éventuellement à des aides aux investissements. 25

MOTION
DATUM: 14.12.2012
LAURENT BERNHARD

Le 20 juillet, un projet de géothermie basé à Saint-Gall a causé un tremblement de
terre d’une magnitude de 3,6 sur l’échelle de Richter. Les travaux de forage ont été
temporairement interrompus. Ce séisme a semé le doute quant à l’avenir de la
géothermie en Suisse. Malgré cet événement et contre l’avis du Conseil fédéral, le
Conseil national a adopté durant la session d’été une motion rédigée par le groupe
libéral-radical visant à mettre en place des conditions incitatives à l’investissement
dans la géothermie profonde. Le texte prévoit que la Confédération crée un groupe de
travail, lance une offensive de communication, génère des financements de départ
remboursables en faveur de projets pilotes, étende la garantie contre les risques
d’exploitabilité, fixe les règles juridiques relatives à l’exploration et la sécurisation des
sites, établisse des procédures d’autorisation uniformisées et accélérées, soutienne les
cantons et les communes dans le choix des sites et participe de manière active aux
projets de recherche à l’échelle internationale. Le Conseil des Etat ne s’est pas encore

MOTION
DATUM: 22.07.2013
LAURENT BERNHARD
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prononcé sur cet objet. 26

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

Die KVF-SR empfahl ihrem Rat im Januar 2018, die vom Nationalrat angenommene
Motion Gschwind (cvp, JU) zur Breitbandversorgung und Hochbreitbandversorgung
aller Randregionen der Schweiz abzulehnen. Die Kommission sah eine steuerliche
Befreiung von Investitionen der Telekommunikationsnetzbetreiber als falschen Weg.
Ende Februar 2018 wiederholte Bundesrat Maurer vor dem Ständerat, was er schon im
Plenum des Nationalrates zu diesem Geschäft gesagt hatte, und bat erneut um
Ablehnung. Der Ständerat folgte seiner Kommission und dem Antrag des Bundesrates
diskussionslos. 27

MOTION
DATUM: 26.02.2018
NIKLAUS BIERI

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Berufliche Vorsorge

Eine Motion Graber (cvp, LU) fordert die Ermöglichung von Langfristanlagen von
Pensionskassen in zukunftsträchtige Technologien und die Schaffung eines
Zukunftsfonds Schweiz. Um die Investitionen in entsprechende Werte zu ermöglichen,
solle der Bundesrat Änderungen in Gesetzen und Verordnungen vornehmen; der Fonds
solle privatwirtschaftlich geführt werden und auf Wunsch der Pensionskassen die
Betreuung der Anlagen übernehmen. Zwar würden die Schweizerinnen und Schweizer
insbesondere in den Pensionskassen hohe Beträge ansparen, jedoch werde das Kapital
aufgrund der geltenden Sicherheitsvorschriften und weil professionelle Intermediäre
fehlten, primär in Staatsschulden und ähnliche Papiere investiert, welche nicht zum
Wachstum beitragen. Sinnvoller sei es jedoch, in den technologischen Fortschritt zu
investieren, um künftigen Generationen einen hohen Lebensstandard zu ermöglichen,
so die Begründung. Der Zukunftsfonds Schweiz solle dabei die wichtige Rolle des
Intermediärs übernehmen. Im Ständerat wurden in der Frühlingssession von linker Seite
Bedenken laut. Man opponiere nicht, jedoch müsse der Bundesrat das Anliegen im Falle
einer Annahme erneut gründlich prüfen. Die Pensionskassen hätten gegenwärtig bereits
die Möglichkeit, in Risikokapital zu investieren, ihre primäre Funktion sei jedoch die
sichere Anlage der Altersguthaben. Auch sei der Bedarf nach weiterem «Venture
Capital» ökonomisch umstritten. In Einklang mit dem Antrag des Bundesrates nahm die
kleine Kammer die Motion einstimmig an. In der Herbstsession gelangte das Geschäft in
den Nationalrat, wo trotz geteilter Meinungen in der Kommission keine
Gegenargumente vorgebracht und der Vorstoss stillschweigend angenommen wurde. 28

MOTION
DATUM: 19.03.2014
FLAVIA CARONI
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